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 Bebauungsplan "Betteläcker, Erweiterung", OT Hochdorf 

Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB, Verfahren nach § 13b BauGB 

Ihr Schreiben vom 17.09.2020

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbehörde sowie 

aus Sicht der Abteilung 8 zu der oben genannten Planung folgendermaßen Stellung: 

Raumordnung 

Wir weisen darauf hin, dass der gemäß § 1 Abs. 3 BauGB erforderliche Bedarfsnach-

weis für die Ausweisung neuer Wohnbauflächen bislang unzureichend ausfällt und die 

Begründung daher im weiteren Verfahren zu überarbeiten ist. Nachvollziehbar ist dar-

zustellen, dass der Umfang der Flächenausweisung der aktuellen Bedarfslage in der 

Gemeinde Eberdingen entspricht und Potentiale im Siedlungsbestand, wie bspw. die 

Schließung von Baulücken, Nachverdichtungen auf Grundstücken oder die Konversion 

brachliegender Areale zur Deckung des Wohnraumbedarfs nicht ausreichen oder (auf-

grund der Eigentümerverhältnisse) nicht aktiviert werden können.  

Dabei ist im Rahmen der Bedarfsbegründung die Beschränkung der Gemeinde auf Ei-

genentwicklung nach PS 2.4.2 (Z) Regionalplan Stuttgart zu berücksichtigen.  



- 2 - 

 

Danach gehört zur Eigenentwicklung einer Gemeinde die Schaffung von Wohnraum 

für den Bedarf aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung und für den inneren 

Bedarf sowie für die Aufnahme von Spätaussiedlern. Ein darüberhinausgehender 

Bedarf für Wanderungsgewinne kann im Rahmen der Eigenentwicklung nicht in An-

satz gebracht werden.  

Unter Berücksichtigung der weiteren zusätzlich geplanten Wohnbaugebiete („Sicken-

tal“, „Seitenstraße“ und „Hinter dem Zaun IV“) in einem Umfang von rd. 5 ha, können 

wir derzeit auf Grundlage der uns vorliegenden Unterlagen nicht ausschließen, dass 

die Planung der Zielintension des PS 2.4.2 (Z) Regionalplan Stuttgart widerspricht.  

Des Weiteren verweisen wir auf PS 2.4.0.8 (Z) Regionalplan Stuttgart. Zur Reduzierung 

der Belastung von Freiräumen durch neue Siedlungsflächeninanspruchnahme ist für 

die Gemeinde Eberdingen als Gemeinde beschränkt auf Eigenentwicklung in der 

Randzone um den Verdichtungsraum eine Bruttowohndichte von 55 EW/ha vorgege-

ben. Das Erreichen dieses Wertes ist darzulegen. 

Außerdem liegt das Plangebiet innerhalb eines Vorbehaltsgebiets für Landwirtschaft 

nach PS 3.2.2 (G) Regionalplan Stuttgart. Grundsätze und sonstige Erfordernisse der 

Raumordnung sind im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 und 

4, § 4 Abs. 1 ROG). 

Denkmalpflege 

Das Plangebiet liegt im Bereich des archäologischen Prüffalles: „Vorgeschichtliche 

Grabenanlage (Listen-Nr. 24)“. Auf diversen Luftbildern sind auf Flst. 794/1 die Spuren 

eines rechtwinklig abbiegenden Grabenwerks zu erkennen. Bei Bodeneingriffen ist da-

her mit archäologischen Funden und Befunden - Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG - 

zu rechnen.  

Wir bitten um nachrichtliche Übernahme in die Planunterlagen. 

Sollte an den Planungen in der vorliegenden Form festgehalten werden, regen wir an, 

frühzeitig im Vorfeld von Bodeneingriffen auf Kosten des Planungsträgers den Oberbo-

denabtrag im Bereich der im Luftbild ersichtlichen Strukturen zeitlich vorgezogen in 

Anwesenheit eines Vertreters der Archäologischen Denkmalpflege durchzuführen.  

Diese Maßnahme frühzeitig durchzuführen, ist im Interesse des Planungsträgers sowie 

der Bauherren, da hiermit Planungssicherheit erreicht werden kann und Wartezeiten 
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durch archäologische Grabungen vermieden oder minimiert werden können. Eine 

schriftliche Terminvereinbarung ist notwendig. Sollte die Voruntersuchung auf archäo-

logische Kulturdenkmale stoßen, muss vor dem Beginn der Bau- bzw. Erschließungs-

arbeiten eine Rettungsgrabung erfolgen - sofern seitens des Planungsträgers an der 

Ausdehnung des Plangebiets in der derzeitigen Form festgehalten wird. Wir weisen 

darauf hin, dass eine Rettungsgrabung durch den Planungsträger zu finanzieren wäre.  

Für alle übrigen Bereiche des Bebauungsplanes verweisen wir auf die Bestimmungen 

der §§ 20 und 27 DSchG. Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische 

Funde oder Befunde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) 

oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerk-

zeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, 

Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten 

Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die 

Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit ei-

ner Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 

(§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologi-

scher Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

Für weitere Informationen und Terminabsprachen wenden Sie sich bitte an das Lan-

desamt für Denkmalpflege, Dr. Christian Bollacher, Tel.: 0711/904- , E-Mail: 

@rps.bwl.de. 

Wir bitten, diese Hinweise in die Planunterlagen einzufügen.  

Hinweis: 

Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses zur 

Koordination in Bauleitplanverfahren vom 10.02.2017 mit jeweils aktuellem Formblatt 

(abrufbar unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx). 

Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, 

dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Mehrfertigung davon - 

zusätzlich in digitalisierter Form - im Originalmaßstab zugehen zu lassen. 

 

 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx
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Mit freundlichen Grüßen  

Gez.  
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 Bebauungsplan " Betteläcker-Erweiterung"; Eberdingen, Ortsteil Hochdorf 
Hier: Verfahren nach § 13b BauGB, Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 
Ihr Schreiben vom 04.11.2021 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbehörde zur o.g. 
Planung wie folgt Stellung:  
 
Bauplanungsrechtlicher Hinweis: 
Bauplanungsrechtlich erscheint es fraglich, ob das gewählte Verfahren nach § 13b 
BauGB anwendbar ist. § 13b BauGB ermöglicht die Einbeziehung von Außenbereichs-
flächen nur auf Flächen, die sich „an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschlie-

ßen.“ Soweit der Bebauungsplan nicht lediglich abrundend den Siedlungsbereich in 
den Außenbereich erweitert, sondern einen qualitativ neuen Ansatz schafft, liegt kein 
Anschließen im Sinne des § 13b BauGB vor (EZBK/Krautzberger, 142. EL Mai 2021, 
BauGB § 13b Rn. 12). Vorliegend scheint nach unserer Einschätzung ein solcher neuer 
Ansatz durch den Bebauungsplan geschaffen zu werden, da die Siedlungsstrukturen 
im Umfeld nur sehr vereinzelt vorhanden sind und das Plangebiet auch im Hinblick auf 
seine Größe kaum an diese angrenzt. Im weiteren Verfahren ist zu prüfen, ob diese 
notwendige Voraussetzung in diesem Einzelfall tatsächlich vorliegt. 
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Eine enge Abstimmung mit der zuständigen Genehmigungsbehörde wird empfohlen. 
Ansprechpartnerin ist Frau Götzel-Kiefer, Tel.: 0711 904- ; E-Mail: 

.  
 
Im Hinblick auf die Festsetzungen im Textteil des BPL weisen wir darauf hin, dass im 
Verfahren nach § 13b BauGB die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 
3 Nr. 1- 5 BauNVO wegen ihres möglichen Beeinträchtigungspotentials auszuschlie-
ßen sind (VGH München, Beschluss vom 09.05.2018 - 2 NE 17.2528). 
 
Wir weisen darauf hin, dass die im § 13b BauGB – Verfahren geschaffenen Wohnbau-
flächen in künftigen Fortschreibungen von Flächennutzungsplänen in der Flächenbi-
lanz als Potentiale zu berücksichtigen sind, soweit diese bis dahin noch nicht bebaut 
sind. 
 
Raumordnung: 
Geplant ist ein neues Wohngebiet mit einer Fläche von ca. 1,1 ha. 
 
Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden die Bauleitpläne aufzustellen, sobald 
und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Das Er-
fordernis der Planung ist in der Begründung demnach hinreichend darzulegen. Die 
Ausführungen dazu sind bislang recht pauschal und sollten im weiteren Verfahren kon-
kretisiert werden. Die Lage vor Ort sollte näher beschrieben werden. Soweit Baube-
werberlisten geführt werden, empfehlen wir, beispielsweise die Anzahl der Interessen-
ten zu nennen. Dabei ist auch der Bebauungsplan „Hinter dem Zaun IV“ im Ortsteil 

Hochdorf mitberücksichtigen. 
 
Der Bedarf ist vorrangig innerhalb der im Siedlungsbestand verfügbaren Flächenpo-
tenziale sowie den in Bauleitplänen ausgewiesenen Flächenreserven zu decken nach 
PS 2.4.0.6 (Z) Regionalplan. Eine Auseinandersetzung mit den Flächenpotentialen 
sollte in der Begründung erfolgen. Das gilt insbesondere im Hinblick auf § 1 Abs. 3 bis 
Abs. 5 BauGB sowie § 1a Abs. 2 BauGB. Diesen Regelungen sind in der Begründung 
angemessen Rechnung zu tragen. 
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Zudem ist dabei zu beachten, dass es sich bei Eberdingen um eine Gemeinde be-
schränkt auf Eigenentwicklung gem. PS 2.4.2 (Z) Regionalplan, sodass PS 2.4.0.5 (Z) 
Regionalplan zu beachten ist: 
 
„(1) In den Gemeinden, beschränkt auf Eigenentwicklung nach PS 2.4.2 (Z) sind Wohn-
bauflächen sowie gewerbliche Bauflächen im Rahmen der natürlichen Bevölkerungs-
entwicklung und des „inneren Bedarfs“ zulässig. (2) In begründeten Fällen können auf 

Nachweis zusätzlich Wohnbauflächen zugelassen werden, wenn ein hoher Einpend-
lerüberschuss, ein Geburtenüberschuss oder andere konkrete örtliche Besonderheiten 
bestehen und nachgewiesen werden.“ 
 
Der Regionale Grünzug nach PS 3.1.1 (Z) Regionalplan ist zu beachten. Weiterhin 
nimmt das Plangebiet Flächen in Anspruch, die gem. PS 3.2.2 (G) Regionalplan Ge-
biete für Landwirtschaft (VBG) sind. 
 
Alle Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). 
Ziele der Raumordnung sind als verbindliche Vorgaben, die nicht der Abwägung unter-
liegen, zu beachten (§ 3 Abs.1 Nr. 2 ROG und § 4 Abs. 1 ROG). Grundsätze und son-
stige Erfordernisse der Raumordnung sind im Rahmen der Abwägung zu berücksichti-
gen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4 ROG, § 4 Abs. 1 ROG). 
 
Anmerkung: 
Abteilung 8 – Denkmalpflege – meldet Fehlanzeige. 
 
Hinweis: 
Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses zur 
Koordination in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit jeweils aktuellem Formblatt 
(abrufbar unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/). 
  
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, 
dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Fertigung der Planunter-
lagen in digitalisierter Form an das Postfach KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de 
zu senden.  
Die Stadtkreise und großen Kreisstädte werden gebeten, auch den Bekanntmachungs-
nachweis digital vorzulegen. 
 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/
file:///C:/Users/AichingerM/AppData/Local/Temp/OneNote/16.0/NT/1-2/KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de
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Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
gez. 
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Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf „Betteläcker, Erweiterung“ in Eberdingen – 

Hochdorf 

 

Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB – Förmliche Beteiligung 

 

Ihr Schreiben vom 4. November 2021 

 

 

Sehr geehrte Frau , 

 

vielen Dank für die Beteiligung an dem oben genannten Bebauungsplanverfahren. 

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 08. Dezember 2021 folgenden Be-

schluss gefasst: 

Bis zum Vorliegen einer nachvollziehbaren Begründung bestehen gegen den Um-

fang des geplanten Wohngebiets Bedenken. 

 

Dem Beschluss ging folgender Sachvortrag und regionalplanerische Wertung voran: 

Sachvortrag: 

Zur Deckung des bestehenden Wohnbauflächenbedarfs beabsichtigt die Gemeinde 

Eberdingen im Südwesten des Ortsteils Hochdorf ein Wohngebiet mit Einzel-, Doppel- 

und Reihenhäuser sowie Mehrfamilienhäuser auszuweisen. Von der Gesamtfläche wer-

den ca. 0,3 ha als Grünflächen ausgewiesen; damit entsteht ein neues Wohnbauflä-

chenpotenzial von rund 0,8 ha. 

Der Flächennutzungsplan stellt Fläche für Landwirtschaft dar und soll im Wege der Be-

richtigung angepasst werden.  
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Regionalplanerische Wertung: 

Wohnbauflächenbedarf: 

Durch die Planung entsteht ein zusätzliches Wohnbauflächenpotenzial von rund 0,8 ha, 

das den im Rahmen des seit April 2014 rechtskräftigen Flächennutzungsplans der VVG 

Vaihingen an der Enz abgestimmten und genehmigten Wohnbauflächenumfang über-

schreitet. Eine Begründung des Bedarfs erfolgt nicht, es wird lediglich die allgemein 

große Nachfrage nach Wohnungsneubauten angeführt. 

Der vorliegende Bebauungsplanentwurf befindet sich aktuell im förmlichen Beteiligungs-

verfahren. 

Ein Konzept wurde dem Verband Region Stuttgart bereits im frühzeitigen Beteiligungs-

verfahren vorgelegt. Die Geschäftsstelle des Verbands Region Stuttgart hat dazu im 

September 2020 eine verwaltungsseitige Stellungnahme abgegeben. Fast zeitgleich 

wurden dem Verband die Bebauungsplanentwürfe „Seitenstraße“ in Eberdingen, “Hinter 

dem Zaun IV“ im Ortsteil Hochdorf und „Sickental“ im Ortsteil Nussdorf auf Grundlage 

des § 13b BauGB vorgelegt. So sollen Wohnbaugebiete mit einer Fläche von insgesamt 

rund 5,9 ha entstehen. 

Bereits zum damaligen Zeitpunkt wurden vor dem Hintergrund der Gesamtentwicklung 

Bedenken gegen die Planung erhoben, weil eine adäquate Bedarfsbegründung sowie 

eine Betrachtung bestehender Baulücken nicht vorlagen. 

Gleichzeitig zum vorliegenden Bebauungsplanentwurf „Betteläcker“ liegt auch der Be-

bauungsplanentwurf „Hinter dem Zaun IV“ für den Ortsteil Nußdorf mit einem zusätzli-

chen Wohnbauflächenpotenzial von ca. 1,9 ha im förmlichen Beteiligungsverfahren vor. 

Für beide Entwürfe wird keine Bedarfsbegründung vorgelegt bzw. eine Gesamtbetrach-

tung der entstehenden Wohnbauflächenpotenziale unter Berücksichtigung der Bebau-

ungsplanverfahren „Seitenstraße“ und „Sickental“ in der Gemeinde Eberdingen vorge-

nommen. 

Damit kann die Vereinbarkeit der Planung mit der verbindlichen regionalplanerischen 

Funktion einer „Gemeinde beschränkt auf Eigenentwicklung“ nicht überprüft werden. Bis 

zum Vorliegen einer nachvollziehbaren Begründung bestehen daher Bedenken. 

 

Dichte: 

Zur Reduzierung der Belastung von Freiräumen und der Bodenversiegelung durch neue 

Siedlungsflächen ist bei allen Neubebauungen eine angemessene Bruttowohndichte 

festzulegen. 

Bei der Gemeinde Eberdingen handelt es sich laut Regionalplan um eine „Gemeinde 

beschränkt auf Eigen-entwicklung“ in der Randzone um den Verdichtungsraum. Dem-

entsprechend ist laut Plansatz 2.4.0.8 (Z) eine Bruttowohndichte von 55 Einwohnern pro 

Hektar für Neubebauungen vorgegeben. 

Auf einer Fläche von 0,8 ha können mit der Planung 34 Wohneinheiten entstehen, was 

bei einer Belegungs-dichte von 2,15 Einwohnern pro Wohneinheit einer Bruttowohn-

dichte von ca. 91 Einwohnern pro Hektar entspricht. 

Der festgelegte Wert von mindestens 55 Einwohnern pro Hektar wird somit erreicht. 
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Sonstige Hinweise: 

Es wird darauf hingewiesen, dass laut Klimaatlas Region Stuttgart sich der Planbereich 

auf einer Kaltluftproduktionsfläche befindet. Im weiteren Verfahren erscheint eine Ausei-

nandersetzung mit diesen Belangen geboten. 

 

 

In der Sitzung wurde darauf hingewiesen, dass das Bebauungsplanverfahren „Seiten-

straße“ eingestellt wurde. 

 

 

Um weitere Beteiligung am Verfahren wird gebeten. 

Bei Rückfragen rufen Sie uns gerne an. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 



















 

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 8:30 - 12:00 Uhr 
Montag 13:30 - 15:30 Uhr 
Donnerstag 13:30 - 18:00 Uhr 

Sie erreichen uns mit: 
 
 
 
 
 
508, 533 oder 534 
Haltestelle Stadtwerke 

Postadresse: 
Hindenburgstraße 40 
71638 Ludwigsburg 
 
Paketadresse: 
Gänsfußallee 8 
71636 Ludwigsburg 

Kreissparkasse Ludwigsburg  
IBAN:            DE44 6045 0050 0000 0000 31 
BIC:                SOLA  DE S1 LBG 
Volksbank Ludwigsburg eG  
IBAN:            DE58 6049 1430 0484 4840 01 
BIC:                GENO DE S1 VBB 
Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer:    DE 146128122 
Institutionskennzeichen des Sozialbereiches 138 080 117 

    

 

 

  
 

 Gänsfußallee 8 
Landratsamt  Postfach 760  71607 Ludwigsburg 71636 Ludwigsburg 
 Telefon 07141 144-0 
 Telefax 07141 144-332 
Gemeinde Eberdingen   
Bauamt  Internet: 

Frau Hammel  www.Landkreis-Ludwigsburg.de 

Stuttgarter Str. 34   
71735 Eberdingen  Fachbereich 

 Bauen und 
 Immissionsschutz 

 
 Auskunft erteilt 

 Frau Maier 

  
Unser Zeichen Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Durchwahl Zimmer-Nr. Datum 

20-621.41/Mai  04.11.2021 144-47701 4 4. Januar 2022 
   E-Mail: Judith.Maier@Landkreis-Ludwigsburg.de 

 

 

Bebauungsplanverfahren „Betteläcker - Erweiterung“, Gemarkung Hochdorf 

 

 

Sehr geehrte Frau Hammel, 

 

zu dem oben genannten Bebauungsplanverfahren nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

 

I. Bauplanungsrecht 

 

Der Bebauungsplan wird im Verfahren nach § 13b BauGB als beschleunigtes Verfahren 

aufgestellt. Im Gesetzestext dazu wird darauf abgezielt, dass die Fläche des geplanten Be-

bauungsplans im Zusammenhang bebauter Ortsteile anzuschließen ist. Dies kann hier 

noch bejaht werden.  

Im Norden schließt der Lebensmittelmarkt direkt an (bestehender Bebauungsplan „Le-

bensmittelmarkt Hochdorf“). Dieser ist seit 06.09.2012 rechtskräftig. Im Osten schließt 

der Bebauungsplan Betteläcker an. Dieser ist seit 30.07.2015 rechtskräftig. Im Osten 

bzw. Nord-Osten schließt eine Baulücke an, die noch nicht überplant wurde, die aber 

nach § 34 BauGB bebaubar ist. Im Osten (innerhalb BPl „Betteläcker“) sind bereits zwei 

Grundstücke bebaut. Somit ist der Anschluss im Norden mit dem Netto-Markt geschaffen 

und im Osten teilweise angrenzend bebaut. Die Anbindung an den bestehenden Sied-

lungsbereich ist somit ausreichend im Sinne der Vorschrift des § 13b BauGB gegeben. 
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II. Naturschutz 

 

Die Ziffer 7 unter den Hinweisen (Teil D) im Textteil des Bebauungsplans entfaltet keine 

verbindliche Wirkung. Weiterhin unterliegt der Vogelschlag auch nicht den Regelungen 

des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG. 

Bei den Maßnahmen gegen Vogelschlag, dem allein in Deutschland jährlich millionen-

fach Vögel zum Opfer fallen, handelt es sich um wichtige Schutzmaßnahmen in Anleh-

nung an § 1 BNatSchG, bzw. dienen diese Vorkehrungen dem vorbeugenden Umwelt- 

und Naturschutz und entsprechen damit den Planungsgrundsätzen gemäß § 1 Abs. 5 

BauGB. Somit liegt grundsätzlich eine städtebauliche Rechtfertigung für eine Festset-

zung der vorgenannten Schutzmaßnahmen im Bebauungsplan vor. 

 

 

III. Wasserwirtschaft und Bodenschutz 

 

Kommunales Abwasser und Oberflächengewässer  
Die geplante Entwässerung erfolgt im Trennsystem. Wir bitten darum, die Details zur 

Entwässerung des Niederschlagswassers frühzeitig mit uns abzustimmen.  

 

Bodenschutz  
Im Planbereich stehen hoch leistungsfähige Pelosol-Braunerden aus Decklage über Le-

tenkeuper-Fließerde an. Die Bodenschätzung lautet L II a2 57/57 und L II a2 62/62. 

Unter den Hinweisen im Bebauungsplan wird auf das Merkblatt „Regelungen zum 

Schutz des Bodens“ verwiesen. Es liegt allerdings den Unterlagen nicht bei.  

Wir bitten die Gemeinde, das Merkblatt den Bebauungsplanunterlagen beizufügen.  

 

 

IV. AVL 

 

Die gelb eingezeichnete öffentliche Straße kann von den Müllfahrzeugen nur befahren 

werden, wenn die Wendemöglichkeiten / Wendehammer entsprechend den Vorgaben der 

BG-Verkehr geplant werden. Die kleine Stichstraße ohne Wendemöglichkeit kann von 

den Müllfahrzeugen überhaupt nicht befahren werden. 

Grundsätzlich bitten wir, die „Hinweise und Anregungen der DGUV Information 214 - 

033 (aktualisierte Fassung vom Mai 2012) der BG Verkehr“ zu beachten. 

 

 

V. Immissionsschutz 

 

Auf das Plangebiet wirkt Lärm sowohl von einen Einzelhandels-Betrieb (Netto-Markt) 

als auch von einem nördlich gelegenen Gewerbegebiet und der Kreisstraße 1687 ein. 

Dies wurde gutachterlich untersucht. Die Immissionsrichtwerte gemäß der TA Lärm wer-

den tagsüber nur unter der Bedingung eingehalten, dass ein technisches Aggregat (Ver-

flüssiger) am Netto-Markt ausgetauscht bzw. eingehaust wird. Gemäß Lärmgutachten 

sind zum Schutz des geplanten Gebietes vor Verkehrslärm passive Lärmschutzmaßnah-

men erforderlich. 



- 3 - 

 

Es ist im Zusammenhang mit der Planaufstellung auf geeignete Art und Weise sicher zu 

stellen, dass der sogenannte Verflüssiger an der Südseite des Netto-Marktes auf einen an-

lagenbezogenen Schallleistungspegel von maximal 55 dB(A) begrenzt wird, siehe Seite 

13 des Lärmgutachtens. 

Zum Schutz vor Verkehrslärm sind unter Teil B, Ziffer 9 des Bebauungsplanentwurfs 

Festsetzungen enthalten. Diese sind nicht ausreichend bestimmt genug formuliert. Der 

Satz 2 dieser Festsetzung ist in etwa folgendermaßen zu konkretisieren: „Für die Gebäu-

defassaden entlang der im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Baugrenzen im Lärmpe-

gelbereich III sind passive Lärmschutzmaßnahmen mit daraus resultierenden Schall-

dämmassen der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen gemäß der DIN 4109 vor-

zusehen.“ Der nächste Satz „Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist vom An-

tragsteller ein Nachweis zu erbringen…“ geht üblicherweise bei Wohngebäuden ins 

Leere, da solche Gebäude überwiegend im baurechtlichen Kenntnisgabeverfahren ohne 

Prüfung des Lärmschutzes errichtet werden und kann daher entfallen. 

 

 

VI. Vermessung, Flurneuordnung und Landkreisentwicklung 

 

Bodenordnung: 

Die erforderliche Bodenordnung zu dem Bebauungsplanverfahren kann der Fachbereich 

mit einem vermessungstechnischen Sachverständigen unterstützen. 

Dabei werden in einem Umlegungsverfahren nach § 45 ff BauGB die betroffenen Flur-

stücke nach Lage, Form und Größe für die neue bauliche Nutzung zweckmäßig gestaltet 

und somit die Ziele des Bebauungsplans verwirklicht. 

Für die Umsetzung eines Umlegungsverfahrens ist der Umlegungsausschuss der Ge-

meinde verantwortlich. Ist ein solcher nicht vorhanden, kann der Fachbereich – untere 

Vermessungsbehörde – zusätzlich mit der Führung der Geschäfte als Umlegungsstelle 

unterstützen. 

 

 

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 30.10.2020. 

 

 

Satzungen sind gemäß § 4 Abs. 3 S. 3 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen.  

Sobald das Bebauungsplanverfahren mit der Öffentlichen Bekanntmachung zum Abschluss ge-

bracht wurde, bitten wir um Übersendung von zwei Ausfertigungen des Bebauungsplanes sowie 

ergänzende Unterlagen zur Anzeige der Rechtskraft. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Emmerling 

 
 


